7.11
Reglement über die Durchführung von Klassenaktivitäten
(vom 16. Dezember 2011)
1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 
Zweck 

Das Reglement regelt die Durchführung und Finanzierung von Schulreisen, Exkursionen und klassenübergreifenden Veranstaltungen, Klassenlagern, Schulverlegungen, Sporttagen und Schneesportlagern.
Die obengenannten Aktivitäten fördern die Sozialkompetenz und das Fachwissen der Schülerinnen und Schüler. Gemeinsame Erlebnisse erhöhen das gegenseitige Verständnis.

1.2
Ausland

Klassenaktivitäten der Gemeindeschule Lachen finden prinzipiell in der Schweiz statt. Damit verbundene Grenzübertritte sind erlaubt.

2. Schulreisen, Exkursionen und klassenübergreifende Veranstaltungen

2.1
Schulreisen 

Jede Klasse hat Anrecht auf eine Schulreise pro Schuljahr. Eintägige Schulreisen liegen in der Kompetenz der Klassenlehrperson und bedürfen keiner Bewilligung durch die Schulleitung. Das Programm ist mindestens eine Woche vor der Durchführung den Erziehungsberechtigten und der Schulleitung abzugeben.
Pro Stufe darf auch eine 2-tägige Schulreise durchgeführt werden. Sie bedarf der Bewilligung der Schulleitung. Ein entsprechendes Gesuch mit Programm und Budget ist 3 Wochen vorher der Schulleitung einzureichen, damit nach dem Entscheid der Schulleitung noch zwei Wochen Zeit bleiben, die Lernenden und die Eltern zu orientieren. Mindestens eine Begleitperson hat an der Schulreise teilzunehmen.
2.2 
Exkursionen und klassenübergreifende Veranstaltungen 

Exkursionen und klassenübergreifende Veranstaltungen dienen der Vertiefung des Unterrichtsstoffes. Exkursionen und klassenübergreifende Veranstaltungen sind der Schulleitung, mit Angabe des Programms mindestens eine Woche im Voraus zu melden.
Fallen die Kosten höher aus, so ist ein entsprechendes Gesuch frühzeitig der Schulleitung einzureichen, damit nach dem Entscheid der Schulleitung noch zwei Wochen Zeit bleiben, die Lernenden und die Eltern zu orientieren. Mindestens eine Begleitperson hat an der Exkursion teilzunehmen.

3. Lager und Schneesportlager 

Lager und Schneesportlager sind grundsätzlich für alle Lernenden obligatorisch. Sollte eine Teilnahme begründet nicht möglich sein, besucht der/die Betroffene während dieser Zeit den Unterricht in einer anderen Klasse.


3.1
Lager
Das Klassenlager dient im Besonderen der Förderung der sozialen Entwicklung. Daneben sind auch pädagogische Inhalte zu berücksichtigen. Das Klassenlager gilt als Schulwoche. Jeder Klassenzug darf während der Primarschulzeit ein Klassenlager durchführen, bevorzugt in der 6. Klasse.

Vor der Genehmigung eines Lagers dürfen keine definitiven Reservationen vorgenommen werden. Das Programm mit Kostenvoranschlag muss von der Schulleitung bewilligt werden. Erziehungsberechtigte sind frühzeitig über ein Lager zu orientieren.

Wird ein Lager durchgeführt, entfällt im gleichen Jahr die Schulreise. Bei vorher unbekanntem Ziel sind Rekognoszierungen durchzuführen. Diese erfolgen in der unterrichtsfreien Zeit.

Jede Klasse hat nebst der Klassenlehrperson mindestens eine Begleitperson. Bei Doppelklassenlager werden die Kinder nebst den beiden Klassenlehrpersonen von mindestens einer zusätzlichen Person, aber höchstens zwei Personen, begleitet. 

3.2
Schneesportlager 

Das Schneesportlager findet ausschliesslich in der 5. Primarklasse statt. Das Lagerhaus kann zwei Jahre im Voraus nach Rücksprache mit der Schulleitung reserviert werden. Das Programm mit Kostenvoranschlag muss mindestens 6 Monate vor dem Lager von der Schulleitung bewilligt werden. 

4
Sporttage
4.1
Sporttage
Die maximal vier sportlichen Anlässe (Wanderungen, Schneesporttage, Sporttage usw.) sollen auf das ganze Jahr verteilt werden. Die Durchführung kann in der Klasse, stufenweise oder stufenübergreifend gestaltet werden. Stufenweise oder stufenübergreifende Sporttage werden in den jeweiligen Teamsitzungen oder im Gesamtkonvent beschlossen. Programm und Budget müssen der Schulleitung vorzeitig zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Winter ist ein Schneesporttag möglich. Sportanlässe sind den Erziehungsberechtigten und der Schulteamleitung mindestens eine Woche im Voraus zu melden.
5. Finanzen

5.1
Beiträge durch Schule 

Beiträge für eine Rekognoszierung (Weg, Eintritte) müssen vorgängig bewilligt wer-den. Beiträge werden nur ausbezahlt, wenn der Anlass reglementkonform durchge-führt wird. Für Schulreisen, Exkursionen, klassenübergreifende Veranstaltungen und Sporttage (Herbstwanderung, Wintersporttage) wird pro SchülerIn ein Globalbetrag bereitgestellt. Die Verwaltung dieses Betrages liegt in der Kompetenz der Klassenlehrperson. Die Schulteamleitung kontrolliert die Durchführung von Aktivitäten, die Schulleitung die Einhaltung des Finanzbudgets. Die Finanzierung der stufenweisen und stufenübergreifenden Sporttage erfolgt ausserhalb des Globalbetrages und muss über den Budgetprozess bewilligt werden. Bei Sport- und Klassenlagern müssen die Klassen mittels Eigenleistungen (Arbeitseinsätze, Marktverkäufe, etc.) einen angemessenen Beitrag an die Kosten leisten.
Höchstbeiträge pro Schüler und Kalenderjahr: 

	
	Global


	Klassenlager pro Klasse
	Sportlager

pro Klasse

	Kindergarten
	CHF 30.00
	
	

	1./2. Klasse
	CHF 50.00
	
	

	3./4. Klasse
	CHF 70.00
	
	

	5./6. Klasse
	CHF 80.00
	
	

	Lager
	
	CHF 3’000.00
	CHF 7’500.00


Entschädigung bei Lager:
Die Entschädigung für die hauptverantwortliche Lagerleitung entspricht einem Vollpensum, d.h. das Lager gilt als Arbeitszeit. Begleitpersonen in einem Vollpensum erhalten keine zusätzliche Entschädigung. Begleitpersonen im Teilpensum werden für die Zeit, welche durch ihr Pensum nicht abgedeckt ist mit CHF 100.00 pro Tag entlöhnt. Private Begleitpersonen werden mit CHF 100.00 pro Tag entlöhnt. Diese Entschädigungen werden dem Lohnbudget der Schule belastet.

Entschädigung bei Schulreisen:

Bei Schulreisen wird für private Begleitpersonen keine Entschädigung entrichtet.

5.2
Beiträge durch Eltern

Von den Eltern darf für Schulreisen und Exkursionen ein Beitrag von höchstens
CHF 20.00 pro Tag und Kind erhoben werden. Der Elternbeitrag für Lager sollte nicht höher als 1/3 der Gesamtkosten sein.

Der Beitrag der Eltern für das Schneesportlager wird jährlich festgelegt. 

6. 
Versicherung

6.1
Unfall

Die Eltern sind für die Versicherung ihrer Kinder gegen Krankheit und Unfall verantwortlich. Lehrpersonen und Begleitpersonen sind über die Gemeindeschule gegen Unfall versichert.

6.2
Haftpflicht

Für Schäden, die durch Schülerinnen und Schüler verursacht werden, haften deren gesetzliche Vertreter. Obwohl nicht obligatorisch, ist den Erziehungsberechtigten zu empfehlen eine private Familien-Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

Für einen allfälligen Schaden, den eine Lehrperson in Ausübung ihres Berufes einem Dritten zufügt, ist sie über die Betriebshaftpflichtversicherung der Gemeindeschule Lachen versichert.

6.3
Vollkaskoversicherung

Bei einem allfälligen Einsatz eines Begleitautos während eines Lagers muss dieses eine Vollkaskoversicherung aufweisen. Die Schulleitung muss frühzeitig darüber informiert werden, damit sie den Abschluss der Versicherung in die Wege leiten kann.

7.
Abschliessendes
7.1
Aufsicht und Verantwortung
Anlässe, die einen oder mehrere Tage dauern, müssen von zwei Erwachsenen be-gleitet sein. Nebst der Klassenlehrperson können dies auch Fachlehrpersonen, Erziehungsberechtigte oder auch andere Personen sein. Bei Übernachtungen muss in der Regel mindestens eine Begleitperson weiblich resp. männlich sein. Sollte dies nicht möglich sein, muss dies im Voraus der Schulleitung gemeldet werden. Um den Unterrichtsablauf nicht zu stören, ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit private Begleitpersonen teilnehmen. 

7.2
Inkrafttreten 

Dieses Reglement wurde vom Gemeinderat Lachen am 16. Dezember 2011 genehmigt (GRB Nr. 448).
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